
Markteintritt in Indien 
Vertriebsvertrag  
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Sie werden anwaltlich 
durch einen auf das 
indische Recht 
spezialisierten deutschen 
Rechtsanwalt betreut.  

Wir sind Ihr Ansprech-
partner hier in Deutsch-
land. Mit Hilfe unserer 
indischen Kooperations-
anwälte setzen wir Ihre 
Pläne in Indien um und 
lösen etwaige rechtliche 
Probleme für Sie vor Ort. 

Unsere deutsch-indischen 
Anwälte kennen die 
kulturellen indischen Be-
sonderheiten und  haben 
in Indien gearbeitet, was 
insbesondere für Ver-
handlungen und Konflikt-
lösungen mit indischen 
Geschäftspartnern 
wichtig ist. 

Als eine der wenigen 
Kanzleien in Deutschland 
sind wir auch für die Be-
ratung zum indischen 
Recht haftpflichtver-
sichert.  

 
 

 
 

 
 

 

Unser Angebot: 

 

 Individuelle Erstellung bzw. 
Überprüfung Ihres Ver-
triebsvertrages; 

 Vertragsverhandlungen mit 
Ihren indischen Vertriebs-
partnern; 

 Außergerichtliche Streitbei-
legung im Falle von 
Konflikten bei der Vertrags-
durchführung (z.B. 
Mediationsverfahren); 

 Sicherung Ihrer geistigen 
Eigentumsrechte (insb. 
Patente, Marken, Know How 
etc.);  

 Unterstützung in behörd-
lichen Genehmigungsver-
fahren beim Vertrieb in 
Indien; 

 Wirtschafts– und Bonitäts-
auskünfte über Ihren  
indischen Geschäftspartner. 

 
 Rechtssicherer Vertrag, der 

Ihre Interessen optimal be-
rücksichtigt und im Streitfall 
vor einem (indischen) Gericht 
durchsetzbar ist;  

 Rechtskonformität mit 
indischem Recht, insb. mit 
indischem Wettbewerbs-
recht; 

 Absicherung Ihrer In-
vestitionen bzw. Waren-
lieferungen durch ent-
sprechende vertragliche 
Regelungen; 

 Minimierung des Haftungs-
risikos, insbesondere in 
Bezug zu Gewährleistungs-, 
Liefer- und Schadensersatz-
verpflichtungen; 

 Schutz Ihrer Marken, Patente 
etc., insbesondere ggü. Ihrem 
indischen Vertriebspartner 
im Falle einer Beendigung 
der Zusammenarbeit. 

Ihre Vorteile: 

Gebühr:  
Festpreis oder Zeithonorar.  
Individuelles Angebot auf An-
frage. 

 

Ihr Kontakt:   
Dr. Oliver S. Hartmann, LL.M. 
Rechtsanwalt, Mediator & 
Solicitor (U.K.): 
hartmann@inde.eu 

Es existieren eine Vielzahl von unterschiedlichen Markteintrittsstrategien in Indien, angefangen von 
dem reinen Export bis hin zur Gründung von 100%-Tochtergesellschaften. Jede Form des Markteintritts 
hat ihre Vor- und Nachteile. InDe® Rechtsanwälte beraten Sie, welche Markteintrittsform für Sie am 
besten geeignet ist.  

Eine Möglichkeit des Markteintritts ist die Zusammenarbeit mit 
einem indischen Vertriebspartner. Die rechtliche Grundlage für 
solch eine Zusammenarbeit ist regelmäßig ein Vertriebs– bzw. Dis-
tributorenvertrag. In Kooperation mit unseren indischen Ko-
operationsanwälten helfen wir Ihnen, die Zusammenarbeit mit 
Ihrem indischen Vertriebspartner auf eine sichere rechtliche 
Grundlage zu stellen: 

 
 

 
 

Unsere Kompetenz: 

http://www.inde.eu
mailto:hartmann@inde.eu?subject=Kontakt%20über%20AW%20Solution%20GmbH

